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Landpolitiken, Eigentum  
und Geschlechterverhältnisse 
im postkolonialen Indien  
Kontexte, Kontroversen, Komplexitäten  

CHRISTINE LÖW 

EINLEITUNG 

Postkolonialer Feminismus hat von Beginn seiner Entstehung an gefordert, Ent-
wicklung und internationale Politik von den am meisten benachteiligten Frauen 
aus zu theoretisieren, um ein avanciertes Verständnis von Globalisierungspro-
zessen zu erhalten. Ausgehend von dieser Annahme untersuche ich in dem fol-
genden Beitrag feministische Diskussionen um Landrechte für Frauen. Meine 
These ist dabei, dass liberal ausgerichtete Forderungen nach individuellen Eigen-
tumstiteln für Frauen im globalen Süden selten berücksichtigen, dass derartige 
Ansprüche in Entwicklungsprogrammen lediglich instrumentell einbezogen 
werden. D.h. Landrechte für Frauen werden nicht vorrangig eingeführt bzw. 
durchgesetzt, um die Gleichberechtigung von Frauen als eigenständiges politi-
sches Ziel voranzutreiben, sondern mit Armutsbekämpfung oder Ernährungs-
souveränität verbunden und diesen Anliegen als Mittel zum Zweck untergeord-
net. Zugleich blenden liberal-individualistische Modelle die komplexen Über-
lappungen von Geschlecht mit anderen Machtachsen wie Kaste, Klasse, Ein-
kommen sowie Bildung aus und können deshalb die spezifische Unterdrückung 
von indigenen Adivasifrauen in Indien nur unzureichend erfassen.1 In der Folge 

1 Adivasi heißt auf Hindi ursprüngliche Bewohner eines gegebenen Ortes und ist eine 
Selbstbezeichnung, die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts von gebildeten und poli-
tisch aktiven Angehörigen der Stammesbevölkerungen im nordöstlichen Zentralindien 
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wird von liberal feministischen Ansätzen auch kaum gesehen, dass individuelle 
Eigentumstitel oftmals nicht ausreichen, um die überwiegend gemeinschaftlich 
organisierten Lebens- und Arbeitsweisen indigener Gruppen – und speziell von 
Frauen – sicherzustellen. Eine postkolonial-feministische Betrachtung ist des-
halb hilfreich, um die bisherigen geschlechtsspezifischen Debatten zu Landrech-
ten hinsichtlich der Machtachsen von Kaste, Klasse sowie Ethnizität/Indigenität 
zu erweitern und auch innerhalb der Diskussionen des globalen Südens die spe-
zifischen Lebensbedingungen, Subjektivitäten und politischen Kämpfe subalter-
ner Frauen systematisch in die Theorieentwicklung aufzunehmen. 

Im ersten Abschnitt werde ich eine Auffassung von postkolonialem Femi-
nismus vorstellen, die dezidiert Kritik am herrschenden Entwicklungsdiskurs zu 
Frauen und Geschlecht äußert. Danach zeichne ich am Beispiel Indiens nach, 
welche Bedeutungen Land, Landwirtschaft und Eigentumsrechte an Boden für 
subalterne Frauen als wirtschaftliche Grundlage haben und wie sich Diskussio-
nen um Landrechte für Frauen von der Unabhängigkeit bis heute gewandelt ha-
ben. Im dritten Teil stelle ich zwei weitere wichtige Belange im feministischen 
Diskurs zu Landrechten für Frauen vor, Identität und Gruppenrechte sowie 
Rechtspluralismus. Dadurch soll deutlich werden, dass postkolonial-feministi-
sche Untersuchungen auch ideologische und juristische Bereiche mit ökonomie-
kritischen Überlegungen zusammen denken. Im vierten Abschnitt zeige ich am 
Beispiel der Umsetzung des Forest Rights Act in Indien, der ausdrücklich die 
Förderung von Landrechten für ländliche Adivasifrauen beinhaltet, wie sich 
wirtschaftliche, rechtliche und ideologische Momente in der Diskussion um 
Landrechte für arme Frauen verknüpfen. Dabei argumentiere ich, dass die vor-
rangige Einbeziehung individueller Rechte – auch wenn sie im Namen von indi-
genen Frauen erfolgt – vom indischen Staat eher instrumentell für die Zurück-
drängung gemeinschaftlicher Rechte an Wald und Land genutzt wird und zu-
mindest partiell gegen deren Interessen wirkt. Aus der Position von Adivasifrau-
en muss die Forderung nach Landrechten daher modifiziert werden: Nur wenn 
der Staat auch die spezifischen Nutzungsrechte an gemeinschaftlichen Ressour-
cen anerkennt, sind die Existenzgrundlagen indigener Kollektive zukünftig gesi-
chert. Damit wird in einer postkolonial-feministischen Betrachtung deutlich, 

(Jahrkhand) geprägt wurde. Die heutzutage mehr als 100 Millionen Adivasis leben 
v.a. in der Mitte und im Nordosten Indiens. Die Frauen der indigenen Gemeinschaften
(offiziell scheduled tribes genannt) stellen sowohl in der säkularen (Einkommen, Bil-
dung, Vermögen) als auch in der religiösen Hierarchie (außerhalb des Kastensystems)
die gesellschaftlich am niedrigsten angesiedelte Gruppe dar (Munshi 2012; World 
Bank 2011).
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dass liberale Forderungen nach Landrechten für Frauen im Kontext der schwin-
denden Bedeutung von Landwirtschaft und der Aneignung großer Landflächen 
durch den indischen Staat sowie multinationale Konzerne kein alleiniges Instru-
ment für Geschlechtergerechtigkeit darstellen. 

POSTKOLONIALER FEMINISMUS 

Postkolonialer Feminismus ist weder ein ausdifferenziertes Forschungsgebiet 
noch eine Subdisziplin in der Politikwissenschaft. Vielmehr handelt es sich dabei 
um eine kritische Perspektive, mit der Auswirkungen sowie Nachwirkungen von 
Kolonialismus auf Lebensunterhalt, Rechte, Wissensformen und ideologische 
Konstruktionen in Relation zu Geschlechterverhältnissen bis in die Gegenwart 
analysiert werden können (Spivak 1988; Lewis/Mills 1999; Löw 2009). Zentral 
für meine Herangehensweise sind postkoloniale Feminismen, die von der Dritten 
Welt aus denken und sich vor allem mit Kolonialismus, dem postkolonialen Na-
tionalstaat und ‚Entwicklung‘ beschäftigen. So haben insbesondere feministische 
Kritiken an der Entwicklungsideologie und ihrer Praxis in den ‚Entwicklungs-
ländern‘ herausgearbeitet, dass arme ländliche Frauen in der Dritten Welt im 
Kontext neoliberaler Restrukturierungen eine entscheidende Rolle spielen: Sie 
sind zugleich Zielgruppe, Betroffene und eigensinnige, handlungsfähige politi-
sche Subjekte (Elson 1987; Kabeer 1994). Generell bestehen innerhalb interna-
tionaler feministischer Diskurse erhebliche Zweifel, ob der Mainstream entwick-
lungspolitischer Strategien überhaupt einen Rahmen für transformative Perspek-
tiven auf postkolonial-patriarchale Unterdrückung von Frauen bieten kann (Spi-
vak 1996). Systematisch hat Claudia von Braunmühl aufgezeigt, dass die Women 
in Development (WID)- und Gender and Development (GAD)-Ansätze der Welt-
bank und weiterer Entwicklungsagenturen aus folgenden Gründen nicht zu mehr 
Geschlechtergerechtigkeit führen können: 1. Die Annahme, dass Frauen eine 
ungenutzte Ressource sind, sieht nicht, dass sie schon über Reproduktions- und 
Fürsorgearbeit sowie informelle Beschäftigung in den Arbeitsprozess integriert 
sind; 2. die Einkommen schaffenden Maßnahmen entwicklungspolitischer Pro-
gramme bringen Frauen daher zusätzliche Belastungen gegen geringe Entloh-
nung und 3. entwicklungspolitische Maßnahmen definieren Frauen im Sinne 
einer einheitlichen sozialen Identität als Zielgruppe, wobei durch die Art der 
Implementierung Frausein vielfach essentialisiert wird und eine Übernahme 
sowie Reproduktion herkömmlicher Geschlechterkonstruktionen stattfindet (von 
Braunmühl 2002: 57ff). 
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Die Orientierung an den genannten Einwänden gegenüber dem Gender 
Mainstreaming in der Entwicklungspolitik macht es für eine kritische postkolo-
nial-feministische Analyse möglich, zwischen Konzepten, Vorhaben und Pro-
grammen zu differenzieren, in denen Frauen bzw. die Kategorie Geschlecht le-
diglich unverbunden hinzugefügt wird und solchen, die eine emanzipatorische 
Transformation von Geschlechterverhältnissen, sprich eine Umverteilung von 
Arbeit, Ressourcen, Rechten und Macht zwischen Frauen und Männern, anstre-
ben (von Braunmühl 2001, 2002). Ähnlich argumentiert Carolin Moser in ihrer 
Untersuchung von Politiken zu Entwicklung und Geschlecht, in der sie eine 
Unterscheidung zwischen praktischen und strategischen Genderbedürfnissen 
einführt (Moser 1989). Ich werde mich im Folgenden stärker auf diese Konzep-
tion beziehen, da Mosers Betrachtung genauer als Braunmühls Überlegungen 
zwischen zwei entwicklungspolitischen Planungsansätzen für ‚Frauen in der 
Dritten Welt‘ differenziert: zum einen solchen, die an Effizienzdenken angelehnt 
sind und zum anderen, jenen, die tatsächlich weibliches Empowerment fördern. 
Strategische Genderbedürfnissen werden ausgehend von einer „Analyse der 
Unterdrückung von Frauen gegenüber Männern formuliert und zielen auf eine 
alternative gleichberechtigte Organisation von Gesellschaft“ (Moser 1989: 
1803). Zu ihnen zählen i.d.R. Forderungen nach Abschaffung der geschlechtli-
chen Arbeitsteilung, Erleichterung bei der Last häuslicher Arbeit und Kinderbe-
treuung, Abbau institutioneller Diskriminierung (u.a. durch das Recht auf Land 
und Eigentum), für politische Gleichheit sowie für Maßnahmen gegen männliche 
Gewalt und Kontrolle von Frauen.2 Ebenso werden strategische Interessen häu-
fig als ‚feministisch‘ bezeichnet, da sie ein Bewusstsein über gesellschaftliche 
Prozesse und Strukturen erfordern, um für feministische Anliegen effektiv zu 
kämpfen. In Abgrenzung dazu ergeben sich praktische Genderbedürfnisse aus 
den konkreten Bedingungen weiblicher Erfahrung, d.h. der „vergeschlechtlichten 
Position von Frauen innerhalb der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung“ (Mo-
ser 1989: 1803). Praktische Bedürfnisse sind daher gewöhnlich eine Antwort auf 
eine unmittelbare Notwendigkeit, die von Frauen in ihrer dreifachen Zuständig-
keit für produktive, reproduktive und Gemeinschaftsarbeit wahrgenommen wird. 
Moser zufolge ist es wichtig, anzuerkennen, dass praktische Genderinteressen 
nur feministisch werden können, wenn sie in strategische Genderbedürfnisse 
überführt werden. Diese inhaltliche Differenzierung ist für eine kritische postko-
lonial-feministische Analyse wichtig, weil ein Großteil der Entwicklungspro-

2 An dieser Stelle bezieht sich Moser auf den Text von Maxine Molyneux, der eine 
Aufteilung zwischen Fraueninteressen, praktischen und strategischen Genderinteres-
sen vornimmt (Molyneux 1985).  
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gramme und -projekte, die sich Geschlechtergerechtigkeit verschrieben haben 
und/oder Frauen als Zielgruppe angeben, sich fast ausschließlich mit Frauen in 
ihrer vergeschlechtlichten Rolle innerhalb einer patriarchalen Arbeitsteilung 
beschäftigen: Sie betrachten Frauen vor allem als Ehefrauen und Mütter und 
konzentrieren sich überwiegend darauf, ihre praktischen Genderbedürfnisse zu 
befriedigen (Moser 1989: 1804). Ausgehend von einer postkolonial-feministischen 
Perspektive, die entwicklungspolitische Ansätze hinterfragt, in denen Frauen le-
diglich unverbunden eingefügt werden, ohne Geschlechterverhältnisse als struk-
tur- und gesellschaftsbildend anzuerkennen, werde ich nun untersuchen, in wel-
chem Verhältnis sich in den Diskussionen um Landrechte für Frauen in Indien 
strategische und praktische Genderinteressen durchsetzen lassen. 

LANDWIRTSCHAFT, BODEN UND
GESCHLECHTERVERHÄLTNISSE IN INDIEN 

Landwirtschaft ist die Hauptquelle von Einkommen für den Großteil der indi-
schen Bevölkerung in ländlichen Gegenden, die weiterhin fast 70 Prozent der 
Gesamtbevölkerung des Subkontinents ausmacht.3 Insbesondere Frauen auf dem 
Land übernehmen zu einem großen Teil Tätigkeiten im Agrarbereich: Sie arbei-
ten meistens als Tagelöhnerinnen und landwirtschaftliche Arbeiterinnen, jedoch 
fast nie als Bäuerinnen auf eigenem Boden. Insgesamt sind in Indien 75,83 Pro-
zent der weiblichen Arbeitsbevölkerung in der Landwirtschaft aktiv (vor allem 
auf Teeplantagen, im Baumwollanbau, der Aufzucht von Ölsaaten sowie der 
Anpflanzung von Gemüse). Viele Frauen arbeiten als unbezahlte Familienange-
hörige und verrichten zusätzlich zu landwirtschaftlicher Beschäftigung noch die 
Tätigkeiten im Haushalt, wie Essensvorbereitung, Kochen, Kindererziehung und 
Altenpflege. Zeitbudget-Studien zeigen, dass Frauen in Indien oft bis zu 16 
Stunden/Tag bezahlte und unbezahlte Arbeit verrichten (Saxena/UN 2012: 7). 
Zudem existiert in der Landwirtschaft eine geschlechtsspezifische Bezahlung: 
Frauen auf dem Land verdienen im Durchschnitt nur 68% des Lohnes von Män-
nern (Singh/Sengupta 2009: 7). Die Verteilung von Land als der wichtigsten pro-

3 Gemäß dem letzten Bericht des Landwirtschaftsministeriums zu landwirtschaftlichen 
Daten und Statistiken von 2014, der mit dem Jahr 2011 endet, gehören 833,7 Millio-
nen Menschen zur ländlichen Bevölkerung, das sind 68.9 Prozent der Gesamtbevölke-
rung Indiens. 263 Millionen sind landwirtschaftliche Arbeiter_innen (agricultural 
workers), davon gelten 45,1 Prozent als Landwirt_innen (cultivators) und 54,9 Pro-
zent als landwirtschaftliche Hilfskräfte (agricultural labourers) (GoI/MoA 2015: 15). 
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duktiven Ressource im Agrarsektor ist ebenfalls geschlechtsspezifisch ungleich. 
Frauen in Indien verfügen nur selten über Eigentumsrechte an Boden in ihrem 
eigenen Namen. Und sogar wenn Frauen als Besitzerinnen eingetragen sind, 
haben sie nicht immer tatsächlich Kontrolle über ihr Land. Die Entscheidungen 
über u.a. Anbaumethoden, Darlehen, Landverkauf oder den Einsatz von Produk-
tionsmitteln verbleiben innerhalb von Haushalten häufig in den Händen von 
Männern (Chowdhry 2009: 9). Mit ungleichen Landrechten für Frauen ist oft 
auch ein ungleicher Zugang zu Krediten, Technologie und Informationen ver-
bunden. Vor diesem Hintergrund hat eine der bekanntesten indischen Feminis-
tinnen, Bina Agarwal, in ihrer bis heute wegweisenden Studie A Field of One’s 
Own: Gender and Land Rights in South Asia individuelle Landrechte für Frauen 
als Grundlage für Wohlstand, Macht, politische Beteiligung und Empowerment 
gefordert (Agarwal 1994). Diese These möchte ich im weiteren Verlauf meines 
Beitrags kritisch hinterfragen. Denn ausgehend von einem postkolonial-femi-
nistischen Verständnis können Forderungen nach Landrechten zwar einerseits 
als strategische Genderbedürfnisse verstanden werden, die auf eine grundlegende 
gesellschaftliche Umstrukturierung hin zu mehr Gleichberechtigung zwischen 
Frauen und Männern zielen. Anderseits berücksichtigt ein solcher Anspruch 
nicht die Verflechtungen zwischen Geschlecht und anderen Achsen sozialer Un-
gleichheit wie Klasse, Ethnizität/Indigenität, Kaste und ist somit nicht imstande 
zu sehen, dass sich die strategischen Genderbedürfnisse aller Frauen nicht auf 
eine isolierte rechtebasierte Eigentumsforderung an Boden reduzieren lassen. 

Um den nationalen Rahmen Indiens hinsichtlich der Kontrolle über Land im 
Verhältnis zu Geschlecht verstehen zu können, werden hier kurz die entschei-
denden Bedingungen der Wirtschafts- und Agrarpolitik beschrieben. Im ersten 
Fünfjahresplan (1951-1956) wurde die Relevanz von Land als Indikator für so-
ziale Gerechtigkeit und Umverteilung explizit genannt. Der unabhängige indi-
sche Staat, der sich der Idee von Sozialismus durch geplante Entwicklung ver-
pflichtet sah, sprach sich für eine Landreform aus, da ungleiche Eigentumsver-
hältnisse an Boden als primäre Formen ökonomischer und sozialer Ungleichheit 
galten. Bis zum fünften Fünfjahresplan (1974-1978) blieb die Betonung von 
Landreformen und der Unterstützung für Kleinbauern erhalten, jedoch ohne 
Frauen separat zu erwähnen. Der sechste Fünfjahresplan (1980-1985) empfahl, 
den gesamten Boden, der unter dem Gesetz für Landreformen verteilt werden 
sollte, auf den Namen der beiden Eheleute zu registrieren (GoI 1980). Wie Nitya 
Rao herausstellt, ist dieses nationale Dokument das erste, das die Bedeutung von 
Land für Frauen anerkannte (Rao 2006: 185; 2011). In dem achten Fünfjahres-
plan (1992-1997) wurde erstmalig gefordert, die Kontrolle von Frauen über öko-
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nomische Ressourcen auszuweiten, da sie eine zentrale Rolle in der landwirt-
schaftlichen Produktion innehaben. Für verheirate Frauen galten gemeinschaftli-
che Eigentumstitel an Produktivvermögen, Häusern und Grundstücken als wün-
schenswert. 

Der zehnte Fünfjahresplan 2002-2007 enthielt schließlich ein Programm der 
indischen Regierung für eine neue Landwirtschaftspolitik. Darin wurden erst-
mals explizit die Veränderungen innerhalb des Primärsektors in Indien themati-
siert und sowohl eine ‚Feminisierung der Landwirtschaft‘ als auch allgemein 
eine Abnahme landwirtschaftlicher Beschäftigung, vor allem bei Männern, fest-
gestellt (GoI 2002: Abschnitt 4.1.60). Ausgehend von dieser Analyse galt es als 
notwendig, die Lebensbedingungen von Bäuerinnen und landwirtschaftlich täti-
gen Frauen zu stärken. Die neue Landwirtschaftspolitik wiederholte auch die 
Forderung nach gemeinsamen Landtiteln von Ehemännern und Ehefrauen, um 
die Ernährungssicherheit auf der Haushaltsebene zu sichern:  

„Strengthening the conditions of female farmers and female labourers would also help 
improve the food security at the household level. This is because generally women spend 
most of their income on household expenditure unlike men and this would help improve 
the nutrition of the children.“ (GoI 2002: 39)  

Betrachten wir die Entwicklungen der nationalen Wirtschafts- und Agrarpolitik 
Indiens aus einer postkolonial-feministischen Perspektive näher, ergibt sich ein 
ambivalentes Bild. Obwohl die Thematisierung von Landrechten für Frauen seit 
dem sechsten Fünfjahresplan allgemein als positiv bezeichnet werden kann, fällt 
doch auf, dass der Grund für die Gewährung von Besitztiteln nicht an das Ziel 
Geschlechtergerechtigkeit, sondern an Ernährungssicherheit (explizit im 10. 
Fünfjahresplan) gekoppelt ist. Basierend auf Mosers Unterscheidung wird somit 
ein strategisches Genderinteresse (auf gleichberechtigtes Eigentum an Boden) 
mit einem praktischen Genderinteresse (Ernährungssicherheit für Kinder bzw. 
Haushalte zu gewährleisten) verquickt. Dies lässt sich mit Moser als Einbezie-
hung von Frauen in Entwicklung unter dem Effizienzmodell mit Elementen von 
Empowerment fassen: Bäuerlichen Frauen werden mehr Landrechte gewährt, 
dies ist jedoch mit häuslichen Verpflichtungen (Erledigung des Haushalts, Si-
cherstellung von Ernährung, Versorgung der Kinder) verbunden. Die Vergabe 
von Landrechten an Frauen führt somit nicht linear – wie in einem Großteil libe-
ral-feministischer Überlegungen angenommen – zu deren Gleichberechtigung. 
Denn trotz der Ermächtigung von Frauen im Hinblick auf Bodenbesitz, ist diese 
Stärkung ihrer Position und Verhandlungsmacht an eine Verfestigung ihrer Zu-
ständigkeit für Ernährung und Kinderversorgung geknüpft. Im Ergebnis wird das 
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Moment des Empowerment durch die Fixierung von geschlechtsspezifischer Ar-
beitsteilung und konventionellen Geschlechterkonstruktionen unterlaufen. Somit 
stellt sich die Frage, ob oder in welchem Maße die Vergabe von Landrechten an 
bäuerliche Frauen (als ein eigentlich strategisches Genderbedürfnis) angesichts 
des überwiegend an Effizienz orientierten Entwicklungsmodells Indiens tatsäch-
liche positive Effekte hin zu mehr Gleichberechtigung zwischen Frauen und 
Männern entfalten kann. 

KONTEXTUALISIERUNGEN VON
GESCHLECHTSSPEZIFISCHEN LANDRECHTEN:
GRUPPENRECHTE, IDENTITÄTEN UND RECHTSPLURALISMUS

Im vorherigen Abschnitt wurde – entgegen Agarwals Annahme – deutlich, dass 
Eigentumstitel an Boden für Frauen nicht zwangsläufig zu mehr Geschlechterge-
rechtigkeit beitragen. Neben den materiellen Aspekten von Existenzgrundlagen 
sind in den feministischen Diskussionen um Landrechte für Frauen auch deren 
Verflechtungen mit ideologischen und rechtlichen Domänen reflektiert worden. 
Deshalb stelle ich, angelehnt an Raos Ausführungen, nachfolgend zwei weitere 
zentrale Diskurse im Hinblick auf Eigentumstitel an Boden für Frauen vor, näm-
lich erstens Konstruktionen von Identität und Gemeinschaft sowie zweitens An-
erkennung bzw. Legitimation verschiedener Rechtstypen (Rao n.d.: 3). 

In der feministischen Entwicklungsforschung ist allgemein akzeptiert, dass 
Eigentumsverhältnisse gesellschaftliche Beziehungen darstellen, die eingebettet 
sind in Hierarchien von Macht und Wissen, die sich aus der Mitgliedschaft in 
einer Gruppe ergeben sowie geschlechtsspezifischen Rechten und Pflichten 
(Berry 1993). Frauen und Männer bestimmter Gesellschaften verfügen demnach 
über unterschiedliche Fähigkeiten, im Hinblick auf Land zu handeln. Allerdings 
wurden in Indien neben Geschlecht auch andere Identitäten wie Klasse, Kaste 
und Ethnizität/Indigenität mobilisiert, um die Verteilung und Nutzung von Land 
festzulegen. Während soziale Bewegungen sich auf Diskurse zu Ungleichheit, 
Ausschluss und historischer Unterordnung beziehen, konstruieren sie auch eine 
kollektive Identität und ein Moment der Zugehörigkeit in ihren Kämpfen. Die 
Forderung von Frauen nach Grundeigentum wird von vielen dieser Gruppen als 
störend für die Bemühungen, eine gemeinsame Identität zu etablieren und kol-
lektive Rechte durchzusetzen, betrachtet.  

Zur Illustration stelle ich kurz Raos Überlegungen zu dem sozialen Charakter 
von Land und Geschlecht im Rahmen der Befreiungsbewegung ‚Jharkhand 
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Mukti Morcha‘ für einen unabhängigen Staat Jahrkhand vor.4 In Kontrast zu den 
liberal-individualistischen Forderungen Agarwals erschien es den Adivasifrauen 
strategisch sinnvoll, ihre Rechtsansprüche innerhalb der Ehe und der Gemein-
schaft zu verhandeln und nicht auf individuelle Landrechte für Frauen zu 
pochen. Wie Rao ausführt (n.d.: 6), waren sich diese Frauen bewusst, dass der 
Mainstream-Diskurs der Jharkhand-Bewegung oft genutzt wurde, um den Inte-
ressen von Frauen entgegen zu wirken: Adivasifrauen galten in diesem Diskurs 
als potenziell bedroht von Nicht-Adivasi-Männern, weil letztere deren eigen-
ständige Landrechte ausbeuten (könnten). Zugleich erkannten Adivasifrauen 
jedoch auch, dass diese politische Bewegung das Potential hatte, materielle Ver-
besserungen für die gesamte Gruppe durchzusetzen. Sie entschieden sich dafür, 
die Bewegung und ihren Diskurs zu unterstützen und zugleich moralischen 
Druck auf die Dorfleitung auszuüben, die Ansprüche von Frauen zu stärken. Das 
Netzwerk lokaler Adivasifrauen sprach sich u.a. dafür aus, die Rechte von Ehe-
frauen an dem gemeinsamen Landeigentum entsprechend denen der Ehemänner 
schriftlich in das Grundbuch einzutragen. Dadurch soll erreicht werden, dass ein 
Adivasimann bei der Scheidung einen Teil des Landes an seine Ehefrau übereig-
nen muss – der Boden verbleibt jedoch weiterhin innerhalb der Adivasigruppe. 
Es gelang den Adivasifrauen diese Änderung durchzusetzen, indem sie die Dorf-
ältesten auf die Befürwortung der weiblichen Anliegen verpflichteten, um deren 
eigene Glaubwürdigkeit als Wächter der gemeinschaftlichen Rechte zu stützen. 
Da der Schutz gemeinschaftlicher Rechte die normative Basis der Bewegung 
war, wurde eine solche Demonstration wichtig für die Anführer der Adivasis 
(sowohl Männer als auch Frauen), als der Staat begann, sich mit einem vermeint-
lich progressiven Rahmen für die Gleichstellung von Frauen und Männern stark 
zu machen. Mögliche Opposition von den Führern gegen die Forderungen von 
Frauen nach Land wurden in diesem Prozess neutralisiert – aufgrund der Pro-
Frauen Haltung der indischen Regierung konnten die Adivasivertreter sich nicht 

4 Es handelt sich dabei um eine der größten politischen Organisationen von Adivasis, 
die in Bihar für einen eigenständigen Staat von indigenen Gruppen kämpften. Im Jahr 
2000 wurde Jharkhand als neuer Bundesstaat Indiens aus den südlichen Bezirken Bi-
hars gegründet. Dort leben vor allem Adivasis, die sich von der Unabhängigkeit eine 
Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation versprachen, die durch enorme Armut 
geprägt war (60 Prozent lebten unterhalb der Armutsgrenze von 1$/Tag; bei Frauen 
bestand eine Analphabetisierungsrate von 91 Prozent). Bis heute gehören beide Bun-
desstaaten zu den ärmsten Regionen Indiens, obwohl sie sehr reich an Mineralien 
sind. So wird Jharkhand als das Ruhrgebiet Indiens bezeichnet und stellt beispielswei-
se 40 Prozent des nationalen Kohlebedarfs bereit. 
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länger gegen Landrechte für Frauen innerhalb ihres gewohnheitsrechtlichen Kon-
textes aussprechen, da sie ansonsten als patriarchal gegolten hätten.  

Ebenso relevant wie ideologische Mobilisierungen entlang von Zugehörig-
keit, ist bei Diskussionen über Geschlechterverhältnisse und Land das Thema 
des juristischen Pluralismus. Laut Franz von Benda-Beckmann handelt es sich 
bei legalem Pluralismus um die Existenz von mehr als einer Rechtsordnung in-
nerhalb eines Nationalstaates, die sich auf unterschiedliche Quellen letztgültiger 
Validität beruft und von Organisationsformen jenseits des Staates aufrechterhal-
ten wird (Benda-Beckmann 2001: 48). Kontrovers diskutiert wird dabei von 
feministischen Autorinnen, ob eher Gewohnheitsrecht oder kodifiziertes Recht 
die politischen Ziele von Frauen unterstützen. In dem von Rao genannten Bei-
spiel bevorzugten die Adivasifrauen Aushandlungen mit (Ehe-)Männern auf der 
lokalen Ebene gegenüber abstrakten Forderungen nach gleichen Landrechten für 
Frauen und Männer im indischen Familienrecht. In der Praxis gibt es allerdings 
oft eine Durchdringung zwischen staatlicher Jurisdiktion und Gewohnheitsrecht 
sowie eine komplexe Relation zwischen Ethnizität/Indigenität, Identitätskämpfen 
und pluralen Rechtssystemen, deren Grenzen häufig verwischt werden. Dadurch 
entstehen hybride Systeme der Rechtsprechung und Rechtsetzung, die teilweise 
Geschlechterverhältnisse gleichberechtigter ausgestalten, teilweise jedoch auch 
Asymmetrien vertiefen (Randeria 2007; Santos 1995). 

DER INDISCHE FOREST RIGHTS ACT  
UND SEINE UMSETZUNG: EIGENTUMSTITEL
AUF LAND FÜR ADIVASIFRAUEN 

Ausgehend von den miteinander verwobenen materiellen, rechtlichen und ideo-
logischen Aspekten innerhalb der Diskussionen um Landrechte für Frauen ana-
lysiere ich im Folgenden die Umsetzung des Forest Rights Act von 2006 im 
Bundesstaat Andhra Pradesh. Mein postkolonial-feministischer Fokus liegt dabei 
auf der Frage, wie Eigentumsrechte für Boden an Adivasifrauen vergeben wur-
den und ob dies zu einer Veränderung von Geschlechterverhältnissen beigetra-
gen hat. Bei dem Forest Rights Act5 (im Folgenden FRA) handelt es sich um 
eines der bisher ambitioniertesten politischen Projekte für benachteiligte ländli-
che Bevölkerungsteile in Indien. Der Großteil der ländlichen Armen gehört zu 
der mehr als 100 Millionen zählenden Gemeinschaft der Adivasis (offiziell: 

5 Vollständig heißt das Gesetz „The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest 
Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006“. 
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Scheduled Tribes) und lebt in bewaldeten Gebieten. Da speziell im Hinblick auf 
Waldboden eine lange Geschichte von Annektierungen sowie Enteignungen 
durch den Staat existiert, zielt das Gesetz explizit auf eine Wiedergutmachung der 
Nichtanerkennung von Rechten an überliefertem Land (Präambel FRA).6 Zudem 
beabsichtigt FRA auch, im Besonderen Geschlechtergerechtigkeit und Umweltge-
rechtigkeit zu stärken (Sarin/Springate-Baginski 2010). Der Anwendungsbereich 
des Gesetzes richtet sich hauptsächlich auf Adivasis und weitere vom Wald ab-
hängige Gemeinschaften, deren Lebensgrundlagen (Ernährung, Energie, Wohnen, 
rituelle/kulturelle Bedürfnisse) vornehmlich an ihre Umgebung gebunden sind.  

Der Forest Rights Act bezieht sich in seinen Ausführungen zentral auf Wald-
land: im ersten Abschnitt werden Waldrechte als grundlegende Rechtsansprüche 
auf Landbesitz und Leben genannt (§II 31 (a)). Ebenso führt der nächste Unter-
punkt gemeinschaftliche Rechte wie nistar (gewohnheitsrechtlicher Nießbrauch 
von lokalen Ressourcen) auf, die ebenso wie individuelle Rechtstitel Gültigkeit 
beanspruchen. Des Weiteren sind Eigentumsrechte an, Zugang zu und Besitz 
von Waldprodukten jenseits von Holz (wie z.B. Beeren, Wurzeln, Kräuter, Knol-
len, Blätter) aufgeführt, die oftmals außerhalb der Dorfgrenzen gesammelt wer-
den. Zudem sind neben kollektiven Rechten an Grund u.a. auch Weiderechte, 
Rechte an traditionellen Wasservorkommen und Biodiversität anerkannt. Da die 
gewohnheitsrechtlichen Ansprüche von Adivasis und weiteren waldabhängigen 
Gruppen an Waldland nicht schriftlich beurkundet sind, sieht das Gesetz vor, 
dass landabhängige Familien einen Antrag auf Eintragung an die lokalen Forest 
Right Committees (FRC) richten. Die FRC werden von den gram panchayats 
(Exekutivorgane der gewählten Mitglieder einer Dorfversammlung)7 ausgewählt 

6 Während der kolonialen Zeitspanne konkurrierten im heutigen Andhra Pradesh die 
britische East India Company und der Prinzenstaat Nizam um die natürlichen Res-
sourcen der Wälder. Nach der Unabhängigkeit Indiens 1948 setzte die Regierung die 
hauptsächlich ökonomisch motivierte Nutzung und Ausbeutung von Bäumen für 
Holzlieferungen weiter fort. Insbesondere die von dem jeweiligen Bundesstaat einge-
setzten Forstbehörden (forest departments) sehen sich als ,Beschützer‘ der Bäume, die 
es vor dem Zugang und der Nutzung von Waldbewohner_innen (die als ,Eindringlinge‘ 
bezeichnet werden) zu bewahren gilt (Munshi 2012). 

7 In Indien hat die dezentrale Regierungsform dörflicher Selbstverwaltung durch ge-
wählte Räte (panchayati raj) seit 1992 Verfassungsstatus und zeichnet sich durch ein 
viergliedriges System aus: Auf der lokalen Ebene eines Dorfes gehören alle Einwoh-
ner_innen zu gram sabhas (Dorfversammlungen), sie wählen die gram panchayats 
(Rat der Fünf), ein dörfliches Exekutivorgan, das u.a. über Fragen zu Entwicklung, 
sozialer Gerechtigkeit, Gleichberechtigung entscheidet, darüber sind die Kreisparla-
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und eingesetzt. Die tatsächliche Umsetzung dieses Rechtsanspruches begann in 
Andhra Pradesh 2008 erst auf Druck von sozialen Bewegungen im ganzen Land. 
Wie bereits erwähnt, zeichnet sich der FRA dadurch aus, dass gemeinschaftliche 
Rechte ausdrücklich benannt werden und gefördert werden sollen. In der Umset-
zung des Gesetzes zeigt sich jedoch eine gegenläufige Tendenz: Die Regierung 
von Andhra Pradesh und die ausführenden Behörden (die Integrated Tribal De-
velopment Agency, die Steuer- und Forstämter) konzentrieren sich auf individu-
elle Eigentumstitel und schweigen sich über kollektive Rechte aus. In Andhra 
Pradesh erhielten gram sabhas (Dorfversammlungen) bis zum 30. Juni 2009 
insgesamt 329.233 Ansprüche, davon 323.272 individuelle Forderungen (98 
Prozent) und 5.961 gemeinschaftliche. Von diesen Individualansprüchen wurden 
65 Prozent genehmigt und zudem an übergeordnete Kreiskomitees geschickt. 
Auch davon wurden wieder 65 Prozent zu dem höchsten Komitee auf der Be-
zirksebene gesendet (DLC); dieses war befugt, letztgültige bindende Entschei-
dungen zu treffen. Das DLC, bestehend aus jeweils einem Vertreter des Steuer- 
und Forstamtes, des Tribal Welfare Department und drei Mitgliedern von Institu-
tionen der kommunalen Selbstverwaltung, bejahte 133.619 Ansprüche (41 Pro-
zent der gesamten Anträge), die an gram sabhas gestellt worden waren. Die Zah-
len zu den gemeinschaftlichen Anträgen sind auf der öffentlichen Seite des Staa-
tes Andhra Pradesh nicht ausgewiesen. 

Auf den ersten Blick scheint die bloße Größe der positiv beschiedenen An-
träge ein substantieller Erfolg für Adivasigemeinschaften und insbesondere de-
ren Frauen zu sein. Denn fast alle individuellen Ansprüche wurden im Namen 
von Frauen eingereicht. Dennoch offenbart sich bei näherem Hinsehen, dass die 
immense Anzahl trügerisch ist und die Analyse von disaggregierten Daten auf 
der Ebene einzelner Dörfer eine andere Geschichte erzählt. Anhand der genauen 
Daten von Parvathipuram, Vizianagaram Distrikt, wird deutlich, dass von den 
individuellen Ansprüchen in diesem Bezirk 26 Prozent abgelehnt wurden, von 
gemeinschaftlichen Forderungen hingegen 90 Prozent (Ramdas 2009: 67). Auch 
die beiden höheren Komitees akzeptierten nur einen geringen Teil der Kollektiv-
forderungen: insgesamt waren es 0,2 Prozent der ursprünglichen Anträge. Hieran 
ist augenfällig, dass der Staat insbesondere die kollektiven Rechte der Adivasis 
und anderer waldabhängiger Gemeinschaften nicht anerkennt. 

Darüber hinaus wird bei einer Analyse zur Umsetzung des FRA auf dem 
Niveau von Dörfern und Weilern noch ein weiterer Aspekt deutlich: Die in den 
Anträgen den Frauen zugestandene Größe der Landtitel erstreckt sich nur auf 

mente (block level panchayats) und auf der höchsten Ebene die Bezirksparlamente 
(district level panchayats oder Zilla Parishad) angesiedelt. 
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einen geringen Anteil der bisher bewirtschafteten und beantragten Bodengröße. 
So weist Sagari Ramdas am panchayat Akkarapally (Srikakulam District), der 
aus den Mitgliedern von 5 Dörfern besteht, nach, dass 179 Adivasis individuelle 
Titel für insgesamt 978 Hektar Land einreichten (Ramdas 2009: 67f.). Der Bo-
den wurde von ihnen seit Jahrhunderten bewirtschaftet und die Durchschnitts-
größe des bebauten Grunds betrug 5,4 Hektar pro Person. Jedes Dorf reichte 
zusätzlich Antrag B für Gemeinschaftsrechte ein. Darin listeten sie detailliert die 
gewohnheitsrechtlichen Grenzen für die verschiedenen bzw. saisonalen Nut-
zungsweisen. Ein Teil des beanspruchten Landes war zuvor im Rahmen des 
Joint Forest Management-Projektes von den Forstbehörden angeeignet worden. 
Bereits dadurch waren Adivasis von ihrem Land vertrieben worden und stellten 
nun Rechtsansprüche für das Land ihrer Ahnen. Im Juni 2009 gestand die Regie-
rung allen 179 Antragstellerinnen, deren Formular im Namen von Frauen einge-
reicht worden war, individuelle Rechtstitel zu. Der Umfang der genehmigten 
Ansprüche belief sich auf 106,25 Hektar. Das bedeutet, im Endeffekt wurde den 
Adivasis 1/10 ihres geforderten Landes zugesprochen, so dass jede Antragstelle-
rin ungefähr 1/2 Hektar Boden erhielt. Diese Größe entsprach den Vorgaben von 
FRA, der die maximal zustehende Landgröße auf 4 Hektar pro Familie festlegt. 
Keines der Dörfer wurde hingegen über den Stand der Forderung nach Kollek-
tivrechten informiert. Diese Tendenz zeigte sich in fast allen Dörfern von 
Andhra Pradesh: Adivasis, die seit mehr als 100 Jahren Land zwischen 3-5 Hek-
tar pro Familie bebauten, erhielten für ihre im Namen von Frauen gestellten An-
träge lediglich einen Bruchteil ihres beanspruchten Bodens als Individualtitel. 

An diesen Aktivitäten der Behörden wird deutlich, dass sich die Bemühun-
gen zur Durchführung des Gesetzes als äußerst zweischneidig bezüglich der 
Ziele des FRA – und speziell im Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit –
 darstellen. Die zutiefst patriarchale Ausrichtung des postkolonialen Staates zeigt 
sich zum einen an dessen impliziten Vorstellungen von Adivasifrauen als gefü-
gig, unterwürfig und passiv, die in diesem Vorhaben erneut konstruiert werden 
(Löw 2014). Trotz der Rhetorik der Staates, sich für gleichberechtigte Landrech-
te aktiv einzusetzen, deutet die Implementierung des Gesetzes darauf hin, dass 
indigene Frauen weiterhin primär als geduldige Almosenempfängerinnen denn 
als mit Rechten ausgestattete Staatsbürgerinnen betrachtet werden. Billigte die 
indische Regierung Ansprüchen auf Landtitel von indigenen Frauen tatsächlich 
einen bedeutenden Stellenwert zu, hätte sie ihnen den Boden in vollem Umfang 
übereignen müssen. Zum anderen nutzt der Staat die Gewährung von Eigentums-
titeln an Grund für weibliche Adivasis, um sie in das neoliberale Projekt der 
effizienten marktorientierten Bodennutzung (wie es u.a. die Weltbank weiterhin 
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propagiert) einzubinden (World Bank 2012). Da es indigenen Frauen aufgrund 
der geringen Landfläche nicht möglich ist, genügend Nahrungsmittel für das 
Überleben anzubauen, sind sie zunehmend genötigt, für ein geringes Einkommen 
Beschäftigungen als Vertragsarbeiterinnen auf Plantagen anzunehmen (Ramdas 
2009). Darüber hinaus gefährdet die Ablehnung der kollektiven Landrechte eine 
Säule der basalen Existenzgrundlagen von Adivasifrauen. Besitzen sie keine 
rechtlich verbrieften Titel an gemeinschaftlichen Ressourcen, sind sie auch wei-
terhin dem Risiko ausgesetzt, von Forstbeamten, Parkwächtern sowie weiteren 
Regierungsbeamten von dem Gebrauch von Weideflächen, Wäldern, Flüssen, 
Tempeln und Friedhöfen ausgeschlossen zu werden (Reddy et al. 2011: 79).  

Zugleich macht die Benachteiligung von gemeinschaftlichen Rechten sicht-
bar, dass deren geschlechtsspezifische Auswirkungen nicht begriffen wurden. 
Sind angesichts der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung eher Frauen für Auf-
gaben zuständig, die den kollektiven Gebrauch von Grund voraussetzen (wie die 
Beschaffung von Nahrung und Feuerholz sowie die Kleintierhaltung), erzeugt 
eine Einschränkung gemeinschaftlicher Rechte negative Konsequenzen. Wie 
Madhu Sarin anhand der Einzäunung von Wäldern zum Umweltschutz demons-
triert hat, erhöht sich dadurch die Arbeitslast der indigenen Frauen, weil sie wei-
tere Strecken laufen müssen, um Nahrung, Brennmaterial und Wasser zu besor-
gen (Sarin 1997). Ebenso nutzen vor allem Adivasifrauen Land als ein Kontinu-
um von privatem und öffentlichem Eigentum: Die unterschiedlichen Rechtsfor-
men ergänzen sich im Rahmen von lokalen Existenzgrundlagen. Das heißt, ob-
wohl Adivasifrauen nicht über Eigentumsrechte an Land verfügen (i.S. individu-
eller Kontrolle), wird ihnen Zugang zu Grund und Boden, Wäldern sowie Früch-
ten und Gemüse gewährt. Schließlich haben indigene Frauen aufgrund ihrer 
teilweisen Kontrolle über gemeinschaftliche Ressourcen im Vergleich zu Frauen 
der hinduistischen Mehrheitsgesellschaft Verfügung über das Familienbudget 
sowie einen relativ hohen Status in ihrer Gemeinschaft (Fernandes 2009). Infol-
ge der Zurückdrängung kollektiver Rechte innerhalb der Umsetzung von FRA 
durch den indischen Staat werden die Einfluss- und Entscheidungsmöglichkeiten 
von Adivasifrauen vermindert. Darüber hinaus sind individuelle Eigentumsrech-
te eine günstige Voraussetzung für die Enteignung von Land durch den Staat. 
Die in Indien seit dem Kolonialismus existierende ‚eminent domain‘-Regelung 
gesteht der Regierung das Recht zu, sich privates Land für das ‚Gemeinwohl‘ 
anzueignen und betroffene Eigentümer_innen unterhalb des Marktwertes zu 
entschädigen (Ramanathan 2009). Alle durch den FRA vergebenen Rechte ste-
hen unter dem Vorbehalt dieser Doktrin und garantieren deshalb keine absoluten 
unveräußerlichen Rechtsansprüche. 
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LANDRECHTE, GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT UND  
DIE KRITIK AN NEOLIBERALER ENTWICKLUNGSPOLITIK

In meinem Beitrag habe ich gezeigt, dass eine postkolonial-feministische Unter-
suchung von Diskussionen um Landrechte für Frauen sichtbar macht, dass diese 
Ansprüche nicht notwendigerweise strategischen Genderinteressen dienen und 
mehr Geschlechtergerechtigkeit befördern. Vielmehr ist deutlich geworden, dass 
landrechtliche Maßnahmen zur Frauengleichstellung innerhalb der dominanten 
entwicklungspolitischen Ansätze meistens unter Berufung auf Ziele wie Ar-
mutsbekämpfung oder Ernährungssouveränität erfolgen: Mit Rekurs auf Mosers 
Unterscheidung lässt sich demonstrieren, dass praktische Genderbedürfnisse nur 
durch eine Ausweitung der unbezahlten Arbeitskraft subalterner Frauen erreicht 
werden können, und damit letztendlich weder Zeit noch Energie bleibt, um für 
strategische Genderbedürfnisse zu kämpfen. Zugespitzt kann formuliert werden, 
dass eine an Effizienz orientierte neoliberale Entwicklungspolitik für Frauen im 
globalen Süden systematisch gegen das Erreichen von strategischen Genderinte-
ressen konzipiert ist. Zugleich gilt es für postkolonialen Feminismus zu betonen, 
dass Forderungen nach Eigentumstiteln für Frauen als ökonomische Grundlagen 
verbunden sind mit zwei anderen wichtigen Diskursen der rechtlichen sowie 
ideologischen Sphäre. Dabei handelt es sich einerseits um die Konstruktion von 
Gruppen bzw. ‚Gemeinschaften‘, Identität, Zugehörigkeit sowie andererseits die 
Bedeutung verschiedener Rechtsformen (Individual- vs. Gemeinschaftsrechte, 
Eigentums- vs. Nutzungsrechte, traditionelle vs. positivierte Rechte). Hier hat 
meine postkolonial-feministische Analyse offengelegt, dass historische Benach-
teiligungen und strukturelle Einschränkungen durch den Staat in Bezug auf Län-
dereien indigener Gruppen als wesentlich anerkannt werden müssen. In meinen 
Ausführungen wurde ebenfalls deutlich, dass die indische Regierung in der Um-
setzung des FRA die Ansprüche auf Eigentum an Boden für Frauen aufgreift. 
Dies findet in einem spezifischen Kontext, nämlich den Forderungen der Adiva-
si-Minderheit, ihre Lebensgrundlagen zu erhalten, statt. Zugleich werden jedoch 
in der Umsetzung der Gesetzesvorlage die politischen Absichten entschärft, die 
an den FRA gekoppelt sind: Die Bodengröße der individuellen Titel für indigene 
Frauen ist kleiner als gefordert und ungenügend, um Einkommen, Nahrung bzw. 
die gesamte Existenz sicherzustellen. Die Kollektivrechte werden völlig nach-
rangig behandelt – obwohl gerade sie das Überleben, Ansehen und die politische 
Handlungsfähigkeit von Adivasifrauen gewährleisten. Die liberalen feministi-
schen Forderungen, die sich überwiegend auf Individualtitel konzentrierenden, 
sind somit nur bedingt geeignet, um die Lebensumstände von Adivasifrauen zu 
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verbessern. Insgesamt müssen die Diskussionen um Landrechte für Frauen –
 unter Berücksichtigung anderer Identitäts- und Ungleichheitsachsen wie Klasse, 
Kaste, Ethnizität/Indigenität – somit stärker ausdifferenziert und kontextualisiert 
werden. Zugleich gilt es zu berücksichtigen, dass die Absicht des indischen Staa-
tes, die Stärkung der Gleichberechtigung von armen Adivasifrauen durch die 
Zuteilung von individuellen Landrechten zu fördern, als Lippenbekenntnis bzw. 
Manöver gewertet werden kann: Die Verdrängung von Kollektivansprüchen an 
Boden sowie die Reduzierung der Größe des Landes offenbaren, dass die indi-
sche Regierung weiterhin indigene Frauen an den Rand drängt, indem sie die 
Existenzgrundlagen von Adivasigemeinschaften negiert.  

Darüber hinaus hat meine Analyse zu rechtlichem Pluralismus herausge-
arbeitet, dass der indische Staat keine verschiedenen Gesetze heranzieht, um die 
Forderungen der Adivasis zu neutralisieren, sondern in der Implementierung die 
inhaltlichen Vorgaben des FRA, die explizit Kollektivrechte anerkennen, unter-
läuft. Dies kann als bloß unzureichende Umsetzung einer grundlegenden Neu-
ordnung von Land- und Waldrechten zur Existenzsicherung von Adivasis begrif-
fen werden (Reddy et al. 2011). Aus einer machtkritischen postkolonial-femi-
nistischen Perspektive erscheint es weiterführend, davon auszugehen, dass es 
sich hier um eine widersprüchliche Integration und Marginalisierung der Interes-
sens- und Problemformulierungen von Adivasis im Rahmen politischer Aushand-
lungsprozesse handelt. Hinsichtlich der verschiedenen Typen von Landrechten 
macht das Beispiel deutlich, dass die Frage der Landrechte für Frauen innerhalb 
der Adivasigemeinschaft keinen besonderen Stellenwert erhielt. Vielmehr wurden 
alle individuellen Anträge strategisch im Namen von Frauen ausgefüllt, ohne 
dass es innerhalb der Adivasigemeinschaft zu Auseinandersetzungen um den 
Vorrang einzelner Rechte für Frauen kam. Hingegen ist sichtbar geworden, dass 
Zugang zu Land und dessen Nutzung bei gemeinschaftlichen Rechten getrennt 
ist von individuellen Eigentumsrechten. Die Sicherung von Nutzungsrechten an 
Land, Weideflächen und Wald, die für Adivasifrauen zentral sind, ist daher nicht 
notwendigerweise identisch mit den Forderungen nach individuellen Besitztiteln 
für Boden. Ansprüche auf Landrechte für Frauen im Sinne verbriefter Eigen-
tumstitel einzelner, die andere von dem Gebrauch ausschließen, zeigen sich so-
mit aus einer postkolonial-feministischen Analyse als höchst ambivalent: Sie 
können zu mehr Geschlechtergerechtigkeit beitragen, erfüllen dieses Kriterium 
jedoch nicht zwangsweise. Wie Cecile Jackson zu Recht hervorhebt, sind Land-
rechte nicht das Allheilmittel und auch keine ‚Wunderwaffe‘ für ländliche Frau-
en, um postkolonial-patriarchale Verhältnisse hin zu mehr Geschlechtergerech-
tigkeit zu verändern (Jackson 2003). Vielmehr sind weitere Untersuchungen 
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nötig, die die Kämpfe von subalternen Frauen im globalen Süden um Grund und 
Boden in ihren spezifischen historischen, nationalen und intersektionalen Kontex-
ten untersuchen und ihre Handlungsspielräume ebenso wie -begrenzungen genau-
er beleuchten. Angesichts von land grabbing, steigenden Nahrungsmittelpreisen 
und einer Krise der industriellen Landwirtschaft stellt dies eine der größten He-
rausforderungen für postkolonial-feministische Ansätze in der Gegenwart dar. 
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